18. APRIL 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Grundlagenerlasses vom 3. Dezember 2009 über die operativen Dienste des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen


(Belgisches Staatsblatt vom 5. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


18. APRIL 2022 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Grundlagenerlasses vom 3. Dezember 2009 über die operativen Dienste des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verfassung, der Artikel 37 und 107 Absatz 2;

	Aufgrund des Königlichen Grundlagenerlasses vom 3. Dezember 2009 über die operativen Dienste des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 26. Oktober 2021;

	Aufgrund der Stellungnahme des Direktionsausschusses des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen vom 29. Oktober 2021;

	In der Erwägung, dass die Generalverwaltung Einnahme und Beitreibung durch die Nutzung ihrer FIRST-Anwendung als "Shared Service Center" in Sachen Einnahme und Beitreibung der Summen, die der Föderalbehörde geschuldet werden, auftreten kann;

	In der Erwägung, dass sie ab dem 1. April 2022 die derzeitige Zuständigkeit in Sachen Einnahme in Bezug auf die vorhergehende Zahlung der Registrierungsgebühren für bestimmte Urkunden über die Vermietung, Untervermietung oder Abtretung eines Mietvertrags und die Bestandsaufnahmen von der Generalverwaltung Vermögensdokumentation übernehmen wird;

	In der Erwägung, dass sie in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen die Zuständigkeit in Sachen Einnahme und Beitreibung anderer Steuern und Gebühren von der Generalverwaltung Vermögensdokumentation übernehmen wird;

	Auf Vorschlag des Vizepremierministers und Ministers der Finanzen


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:




	Artikel 1 - In Artikel 4 des Königlichen Grundlagenerlasses vom 3. Dezember 2009 über die operativen Dienste des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 17. Januar 2019, wird Nr. 6 wie folgt ersetzt:

	"6. der Ausführung folgender Titel des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches und seiner Ausführungserlasse:

	a) Titel 1 in Bezug auf die Einnahme der Registrierungsgebühren, Zinsen und Geldbußen auf die in Artikel 19 Absatz 1 Nr. 3 erwähnten Urkunden mit oder ohne Anlagen oder die getrennt von den vorerwähnten Urkunden vorgelegte Bestandsaufnahme,

	b) Titel 1 in Bezug auf die Einnahme der Sonderregistrierungsgebühr auf die Staatsangehörigkeit und Anträge auf Namensänderung, die am Onlineschalter über MyMinfin entrichtet wird,

	c) Titel 3 in Bezug auf die Einnahme und Beitreibung der Gebühren für die Eintragung in die Liste,".


	Art. 2 - In Artikel 6 Nr. 1 des Königlichen Grundlagenerlasses vom 3. Dezember 2009 über die operativen Dienste des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 17. Januar 2019, werden die Wörter "des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches außer Titel 3 hinsichtlich der Einnahme und Beitreibung der Gebühren für die Eintragung in die Liste" durch die Wörter "des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches und seiner Ausführungserlasse, mit Ausnahme der Aufgaben, mit denen die Generalverwaltung Einnahme und Beitreibung in Anwendung von Artikel 4 Nr. 6 des vorliegenden Erlasses beauftragt ist" ersetzt.


	Art. 3 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. April 2022, mit Ausnahme von Artikel 1, insofern er die Aufgaben betrifft, die im neuen Artikel 4 Nr. 6 Buchstabe b) des Königlichen Grundlagenerlasses vom 3. Dezember 2009 über die operativen Dienste des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen aufgeführt sind, der mit 1. Oktober 2020 wirksam wird.

	
	Art. 4 - Der für Finanzen zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

	
	Gegeben zu Brüssel, den 18. April 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Vizepremierminister und Minister der Finanzen,
beauftragt mit der Koordinierung der Betrugsbekämpfung
V. VAN PETEGHEM
